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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Unbefristete und zinslose Stundung bei Wegzügen in die Schweiz 

In Abstimmung mit den obersten Finanzbehörden der Länder hat das 
Bundesfinanzministerium in einem aktuellen Schreiben zu Fragen der 
Wegzugsbesteuerung nach § 6 Außensteuergesetz in der bis zum 30. Juni 2021 
geltenden Fassung und im Hinblick auf das Freizügigkeitsabkommen mit der 
Schweiz Stellung genommen.  

1.  Hintergrund 

Mit Urteil vom 26. Februar 2019 hatte der EuGH entschieden, dass die sofortige 
Besteuerung der Wertsteigerung eines Anteils an einer Kapitalgesellschaft im 
Zeitpunkt des Wegzugs in die Schweiz mit dem Freizügigkeitsabkommen 
zwischen der EU und der Schweiz (FZA) nicht vereinbar ist (siehe 
hierzu Blogbeitrag vom 26. Februar 2019). Daraufhin hatte das BMF mit 
Schreiben vom 13.11.2019 zu dem EuGH-Urteil Stellung genommen. 

Auch der BFH ist in einem späteren Urteil vom 6.9.2023 (I R 35/20) davon 
ausgegangen, dass die Möglichkeit einer zinslosen Stundung zwingende 
Voraussetzung für die Europarechtskonformität von § 6 AStG ist (Rz. 24 und 25 
im Urteil). 

Das BMF hat nun in einem aktuellen Schreiben die aus Sicht der Verwaltung zu 
beachtenden Bedingungen unter Berücksichtigung des BFH-Urteils vom 6.9.2023 
zusammengefasst, nach denen Steuerpflichtige beim Wegzug in die Schweiz eine 
unbefristete und zinslose Stundung der Wegzugsbesteuerung nach § 6 AStG a. 
F. (d. h. in seiner bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung) erhalten können. 

Das frühere BMF-Schreiben vom 13.11.2019 wird insoweit nun aufgehoben. 

2.  Das aktuelle BMF-Anwendungsschreiben zu § 6 AStG (a.F.) geht unter 
anderem auf folgende Aspekte näher ein: 

A.  Unbefristete und zinslose Stundung im Hinblick auf dem FZA-Schweiz 
unterfallende Wegzüge 

Hier benennt das BMF die Voraussetzungen, unter denen - abweichend von § 6 
Absatz 4 Satz 1 AStG a. F. – die Antragsvoraussetzungen für eine unbefristete 
und zinslose Stundung gegeben sind. Dem Antrag ist in der Regel nur gegen 
Sicherheitsleistung stattzugeben. Ebenfalls erörtert werden die Tatbestände für 
einen Widerruf der Stundung. 

B.  Folgen für die Rückkehrerregelung des § 6 Absatz 3 AStG a. F. bei vom 
FZA-Schweiz erfassten Wegzügen 

Ein Entfall des Steueranspruchs ist ausgeschlossen, soweit nach dem 16. August 
2023 Gewinnausschüttungen erfolgen oder eine Einlagenrückgewähr erfolgt und 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/227312/sofortige-besteuerung-des-wertzuwachses-bei-wegzug-in-die-schweiz-unverhaeltnismaessig/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202310249/
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soweit deren gemeiner Wert insgesamt mehr als ein Viertel des gemeinen Werts 
des Anteils zum Zeitpunkt der Verwirklichung eines Tatbestands (…) beträgt. 

C.  Folgen für die Stundung nach § 6 Absatz 5 AStG a. F. bei vom FZA-
Schweiz erfassten Weiterumzügen 

D.  Rückwirkende Stundung 

Die Stundung nach Abschnitt A erfolgt unabhängig davon, ob der Steueranspruch 
aus § 6 Absatz 1 Satz 1 oder § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 AStG a. F. bereits 
durch Zahlung oder Aufrechnung erloschen ist. Sie ist ausgeschlossen, wenn der 
Steueranspruch im Zeitpunkt der Antragstellung zahlungsverjährt ist. 

Ein sich aufgrund der Stundung ergebender Erstattungsanspruch ist ab dem 
Zeitpunkt des Vorliegens sämtlicher Stundungsvoraussetzungen zu verzinsen. 

Fundstelle 

BMF-Schreiben vom 2. Juni 2025 (IV B 5 - S 1348/00008/004/159). 

  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2025-06-02-wegzuege-in-die-schweiz.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 5. Juni 2025 

 
 
Eine Methode zur Aufteilung eines einheitlichen Gesamtentgelts, 
die dazu führt, dass auf ein Produkt einer rabattierten 
Warenzusammenstellung ein anteiliger Verkaufspreis entfällt, der 
höher ist als der Einzelverkaufspreis, ist nicht sachgerecht. 
 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 038/25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Abgabe von Schutzmasken durch eine Apotheke gemäß § 4 
Abs. 1 der Coronavirus-Schutzmasken-Verordnung (SchutzmV) an 
anspruchsberechtigte Personen im Sinne von § 1 SchutzmV führte 
zu einer Lieferung an diese Personen, die gemäß § 5 Abs. 1 
SchutzmV durch die an die Apotheken zu zahlende Pauschale als 
Drittentgelt vergütet wurde. 
  
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
Bei der elektronischen Übermittlung einer 
Rechtsmittelbegründungsschrift an den BFH obliegt es dem 
Absender, sein EDV-System derart zu gestalten, dass es zum 
Empfang einer Bestätigung des Eingangs des elektronischen 
Dokuments bei Gericht gemäß § 52a Abs. 5 Satz 2 FGO technisch 
im Stande ist. Ist das EDV-System des Absenders technisch nicht 
im Stande, die gesetzlich vorgesehene gerichtliche 
Eingangsbestätigung zu empfangen, kommt eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gemäß § 56 FGO nur dann 
in Betracht, wenn der Absender den ordnungsgemäßen Eingang 
der Beschwerdebegründung an den BFH auf andere Art und Weise 
sichergestellt hat. 
 
Zum Urteil 
 
 

Urteil XI R 19/23: 
Aufteilung eines 
einheitlichen 
Gesamtentgelts auf 
Liefergegenstände mit 
verschiedenen 
Steuersätzen in der 
Systemgastronomie 
 
 
 
22. Januar 2025 

Urteil V R 24/23: 
Umsatzsteuerpflicht 
der Schutz-
maskenpauschale 
 
 
 
 
 
 

6. Februar 2025 
 

 

 Beschluss VII B 
107/24: 
Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand bei 
elektronischer 
Übermittlung einer 
Rechtsmittel-
begründungsschrift 
 
 
 

15. Mai 2025 
 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520153/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/umsatzsteuer-in-der-systemgastronomie-der-burger-im-spar-menu-kann-nicht-teurer-sein-als-der-einzeln-verkaufte-burger/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520162/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520157/
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Rechtsprechung im Blog 
 

Nationaler "Switch-over" zur Steueranrechnungsmethode setzt 
Beherrschung der Auslandsgesellschaft voraus 
Der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil zu einer praxisrelevanten 
Frage des internationalen Steuerrechts entschieden. Der in § 20 Abs. 2 des 
Außensteuergesetzes (AStG) geregelte Wechsel in der Methode zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung von bestimmten Auslandsgewinnen erfordert, dass der 
Steuerinländer die Auslandsgesellschaft, die die Gewinne erzielt, beherrscht. 
Sachverhalt 
Geklagt hatte eine deutsche Kapitalgesellschaft, die zu 30 % und damit nicht 
mehrheitlich an einer in den USA ansässigen Personengesellschaft beteiligt war. 
Diese Gesellschaft erzielte Gewinne aus der internationalen Vergabe von 
Lizenzen. Die Gewinne wurden der Klägerin im Umfang ihrer 
Gesellschaftsbeteiligung zugerechnet. In den USA zahlte sie hierauf nur geringe 
Steuern. 
Das in den Streitjahren 2007 bis 2009 geltende Abkommen zur Vermeidung einer 
Doppelbesteuerung zwischen den USA und Deutschland sah vor, dass Gewinne 
aus ausländischen Betriebsstätten in Deutschland von der Steuer freizustellen 
waren. 
Die geringe steuerliche Belastung in den USA nahm das Finanzamt aber zum 
Anlass, die Auslandsgewinne doch der deutschen Körperschaftsteuer zu 
unterwerfen und eine doppelte steuerliche Belastung durch Anrechnung der 
gezahlten US-Steuer zu vermeiden. Zu diesem Wechsel ("Switch-over") von der 
Freistellungs- zur Anrechnungsmethode sah sich das Finanzamt durch die 
Regelung in § 20 Abs. 2 AStG berechtigt. 
Das Finanzgericht hielt dies für rechtlich falsch (siehe unseren Blogbeitrag). 
Entscheidung des BFH 
Der BFH schloss sich der Sichtweise der Vorinstanz an und wies die Revision des 
Finanzamts zurück. § 20 Abs. 2 AStG dient der Missbrauchsverhinderung. 
Inländische Steuerpflichtige sollen die Regelungen zur 
Hinzurechnungsbesteuerung für bestimmte ausländische Einkünfte (§§ 7 ff. 
AStG) nicht dadurch umgehen, dass sie anstelle einer von ihnen beherrschten 
Kapitalgesellschaft eine Betriebsstätte im niedrig besteuernden Ausland 
zwischenschalten. 
Auch die Beteiligung an einer ausländischen Personengesellschaft gilt als 
Betriebsstätte. Wegen der insoweit bezweckten Gleichstellung von 
Betriebsstätten (Personengesellschaften) und Kapitalgesellschaften hielt es der 
BFH für erforderlich, dass die inländische Gesellschaft –anders als die Klägerin– 
die ausländische Personengesellschaft rechtlich oder tatsächlich beherrscht. 
Andernfalls würden selbst Kleinstbeteiligungen zur Anwendung des § 20 Abs. 2 
AStG führen, obwohl dies im wirtschaftlich vergleichbaren Fall einer 
zwischengeschalteten ausländischen Kapitalgesellschaft ausgeschlossen wäre. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 8. April 2025 (IX R 32/23), veröffentlicht am 30. Mai 2025, 
vgl. die Pressemitteilung 036/25. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/237309/update-anwendung-von-20-abs.-2-astg-erfordert-inlaenderbeherrschung-der-personengesellschaft/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202520149/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/nationaler-switch-over-zur-steueranrechnungsmethode-setzt-beherrschung-der-auslandsgesellschaft-voraus/
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Veräußerungsgewinn bei Grundstücksübertragung mit Übernahme von 
Schulden 
Wird ein Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung übertragen 
und übernimmt der neue Eigentümer die auf dem Grundstück lastenden 
Schulden, liegt ein steuerbares privates Veräußerungsgeschäft vor. Dies hat der 
Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Im Streitfall hatte ein Vater im Jahr 2014 ein Grundstück für 143.950 € erworben 
und teilweise fremdfinanziert. Im Jahr 2019 übertrug er das Grundstück auf seine 
Tochter. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Grundstück einen Wert von 210.000 €. 
Die Tochter übernahm die am Übertragungstag bestehenden Verbindlichkeiten in 
Höhe von 115.000 €. 
Das Finanzamt teilte ausgehend vom Verkehrswert im Zeitpunkt der Übertragung 
den Vorgang in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil auf. Soweit das 
Grundstück unter Übernahme der Verbindlichkeiten entgeltlich übertragen worden 
war, besteuerte es den Vorgang als privates Veräußerungsgeschäft und setzte 
die entsprechende Einkommensteuer gegenüber dem Vater fest. 
Das Finanzgericht hielt dies für rechtlich falsch (siehe unseren Blogbeitrag). 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat die vom Finanzamt vorgenommene Besteuerung einer 
Grundstücksübertragung unter Übernahme von Schulden bestätigt und die 
Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben. 
Wird ein Wirtschaftsgut übertragen und werden zugleich damit 
zusammenhängende Verbindlichkeiten übernommen, liegt regelmäßig ein 
teilentgeltlicher Vorgang vor. In diesem Fall erfolgt eine Aufteilung in einen 
entgeltlichen und in einen unentgeltlichen Teil. 
Wird das Grundstück innerhalb von zehn Jahren nach der Anschaffung 
übertragen, unterfällt der Vorgang hinsichtlich des entgeltlichen Teils als privates 
Veräußerungsgeschäft der Einkommensteuer. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 11. März 2025 (IX R 17/24), veröffentlicht am 30. Mai 2025, 
vgl. die Pressemitteilung 037/25. 
 
 

Business Meldungen 
 
Verwendung personenbezogener Daten zum KI-Training verstößt laut OLG Köln 
nicht gegen DMA 
 
Das Oberlandesgericht (OLG) Köln hat am 23. Mai 2025 ein viel beachtetes Urteil 
zur Zulässigkeit der Verwendung personenbezogener Daten im Training von 
Künstlicher Intelligenz (KI) durch Meta gefällt (Az. 15 UKl 2/25). Im Mittelpunkt 
standen neben den datenschutzrechtlichen Bedenken der Praktiken von Meta 
insbesondere die Frage, ob die geplante Nutzung öffentlich zugänglicher Daten 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/244610/anwendung-der-strengen-trennungstheorie-bei-teilentgeltlicher-uebertragung-von-anteilen-i.s.v.-17-estg-und-immobilien-nach-23-estg/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202510112/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/veraeusserungsgewinn-bei-grundstuecksuebertragung-mit-uebernahme-von-schulden/
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ZUM SEMINAR 

von europäischen Nutzer:innen auf Facebook und Instagram für KI-
Trainingszwecke gegen Art. 5 Abs. 2 lit. b des Digital Markets Act (DMA) verstößt. 
 
Den Beitrag finden Sie hier. 

 
Terminplaner 
  
US Tariffs Impact on Deals and Financial 
Transformation 
Webcast, 26.06.2025 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/US-Tariffs-Impact
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/249230/verwendung-personenbezogener-daten-zum-ki-training-verstoesst-laut-olg-koeln-nicht-gegen-dma/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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